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Thema: 
 
 
Postzustellung 
 
 
In den zurückliegenden Monaten wurden private Anbieter für den Postversand geprüft, angegebene 
Referenzen abgefragt und Vergleiche angestellt. Dabei ergeben sich folgende Erkenntnisse: 
 
�� Der Preis privater Anbieter ist für ausgewählte Leistungen bis zu 15 % günstiger als der von der 

Deutschen Post. 
 

�� Es werden aber von privaten Anbietern nur bestimmte Teile von Leistungen angeboten (z. B. 
keine Paketpost, keine Post über Sachsen-Anhalt hinaus). 
 

�� Die Anzahl der Sendungen muss täglich gezählt und vorsortiert werden. Es muss ein Nachweis 
geführt werden, um als Beleg für die Rechnungslegung zu dienen. 
 

�� Die Zustellsicherheit ist noch lückenhaft – das ist auch daran zu erkennen, dass wir für die J.-
Bremer-Str. 8-10 sehr viel Post von privaten Zustelldiensten in der Zentralen Poststelle der Lan-
deshauptstadt Magdeburg erhalten, die an einen anderen Empfänger der J.-Bremer-Str. adres-
siert ist (ca. 100 Sendungen monatlich). 
 

�� Das heißt, eine Vergabe von Postzustellungen an private Anbieter hätte auch zur Folge, dass der 
manuelle Aufwand durch die Vorsortierung und Protokollierung zusätzlich Personaleinsatz er-
fordert.  

 
 
Die Inhouse-Postdienstleistung der Deutschen Post untersuchte die Poststelle der LH MD mit dem 
Ziel, die Poststelle zu übernehmen. Die Analyse ergab, dass die Auslagerung der Poststelle an die 
Deutsche Inhouse nicht zu einer Kostenreduzierung für die LH MD führt.  
 
Die Ausreichung der gesamten Sitzungsunterlagen an die Stadträtinnen und Stadträte wird wöchent-
lich regelmäßig nur über die Fraktionsgeschäftsstellen abgewickelt. Ebenso wird mit der beim Amt 
13 eingehenden Post (extern/intern) für den Stadtratsvorsitzenden verfahren.  
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Einzige Ausnahme dieser Regel bildet die Verteilung der Tagesordnung/Einladung zu den monatli-
chen Stadtratssitzungen an die Stadträtinnen und Stadträte. Gemäß § 51 Abs. 4 GO LSA i. V. m. § 5 
Abs. 2 GO des Stadtrates der LH MD hat die Einladung mindestens 1 Woche vor Sitzungstermin zu 
erfolgen.  
 
Da die Tagesordnung organisatorisch bedingt erst am Dienstag vor der Stadtratssitzung in der OB-
DB bestätigt wird, muss – um die Wochenfrist einzuhalten – die Tagesordnung auf schnellstem 
Weg an die Stadträtinnen und Stadträte ausgereicht werden.  
 
Bei der Überprüfung des Versandes von Post aus Kultureinrichtungen in den zurückliegenden Mo-
naten wurde festgestellt, dass große Mengen Info-Briefe und Info-Post versandt worden sind. Im 
Ergebnis der Überprüfung wurde veranlasst, dass zukünftig alle Info-Post/Einladungen über den 
internen Postverkehr koordiniert an die Fraktionsgeschäftsstellen weitergeleitet werden.  
 
 
 
Holger Platz 
 
 
 
 
 


